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Infektionen
in der Schwangerschaft

---

Ihr Ansprechpartner:

Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie
noch Fragen, sprechen Sie uns an – wir werden Sie
gern eingehender beraten.

Notizen

Zusammenfassend empfiehlt es sich deshalb, vor einer
geplanten Schwangerschaft oder zu Beginn den Antikör-
perstatus gegen CMV, Windpocken, Ringelröteln und
Toxoplasmose bestimmen zu lassen. Leider ist die
Bestimmung der Immunitätslage im Gegensatz zu Röteln
oder Syphilis noch keine Kassenleistung im Rahmen der
Mutterschaftsvorsorge und kann deshalb nur als individu-
elle Gesundheitsleistung (IGeL) angeboten werden.
Ebenso sollte gegen Ende der Schwangerschaft das
B-Streptokokken-Screening erfolgen.

Nur die Abklärung einer akuten Infekion wird von
Ihrer Kasse übernommen.



Infektionen in der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft können verschiedene Infek-
tionen, die für die Mutter keine Bedrohung darstellen, bei
dem Fötus und direkt nach der Geburt bei dem Neugebore-
nen zu einer Schädigung bzw. zu Störungen der Entwick-
lung führen. Wichtig ist, dass viele dieser Infektionen, wie
z.B. mit dem Cytomegalie-Virus oder mit Toxoplasmose in
der Schwangerschaft ohne Krankheitszeichen oder
symptomarm verlaufen, so dass sie nicht sofort bemerkt
we rd e n . E s h a n d e l t s i c h vo r a l l e m u m f o lge n d e
Infektionserreger:

1.) Cytomegalie-Virus (CMV):

Die Cytomegalie-Virus-Infektion ist die häufigste Infektion in
der Schwangerschaft. Erstinfektionen kommen bei 1-4%
der Schwangeren vor. Etwa 10% der betroffenen Kinder
zeigen bei der Geburt oder später Infektionssymptome wie
z.B. Gelbsucht, Vergrößerung von Leber und Milz, Blutar-
mut, Lungenentzündung, Verkalkungen des Gehirns bis hin
zu einer Wachstumsstörung des Gehirns. Bei den Neuge-
borenen, die keine Symptome bei der Geburt zeigen,
kommt es bei 5 bis 10% zu Spätschäden wie z.B. Hörschä-
den, Sehschäden, geistige Behinderung. Hauptanste-
ckungsquelle ist eine Schmierinfektion über virushaltigen
Speichel und Urin infizierter, aber symptomloser Säuglinge
und Kleinkinder. Ca. 60% der deutschen Frauen im gebär-
fähigen Alter haben die Infektion durchgemacht und besit-
zen Antikörper, so dass keine Erstinfektion mehr stattfinden
kann. Der Nachweis von IgG-Schutzantikörpern sollte
vor oder in der Frühschwangerschaft erfolgen. Falls
keine Antikörper nachweisbar sind, wird eine weitere Kon-
trolluntersuchung in der 20. - 24. SSW empfohlen.

2.) Varizella-Zoster-Virus (VZV, Windpocken):

Eine Windpockeninfektion kann in der Frühschwanger-
schaft bis zur 23. SSW zu einem sogenannten konnatalen
Varizellen-Syndrom (Hautnarben, Minderentwicklung von
Gliedmaßen, geringes Geburtsgewicht, Lähmungen, u.a.)

führen, welches mit einer Häufigkeit von ca. 1 - 2% bei den
Neugeborenen von erkrankten Patientinnen auftritt. Auch
bei einer erstmaligen Windpockeninfektion der Mutter kurz
vor der Geburt kann es beim Kind zu einer schwer verlau-
fenden Infektion, ggf. auch mit Folgeschäden, kommen.
Schwangere, die die Erkrankung schon durchgemacht
haben, sind geschützt. Dies ist bei über 90% der Fall. Bei
nicht geschützten Schwangeren, die Kontakt mit Windpo-
ckenpatienten haben, kann der Erkrankung durch die recht-
zeitige Gabe eines Immunglobulins in ca. 50% der Fälle
vorgebeugt werden. Es wird daher empfohlen, die VZV-
Antikörper bestimmen zu lassen, falls sich die Schwan-
gere oder deren Mutter nicht an eine Windpocken-Infektion
oder Impfung erinnern. Trifft dies nicht zu, so sollte ein Kon-
takt mit an Windpocken erkrankten Kindern und Erwachse-
nen gemieden werden. Im Allgemeinen besteht Anste-
ckungsgefahr einige Tage vor Auftreten der Bläschen bis
zur Verkrustung der Mehrzahl der Pusteln.

3.) Parvo-Virus B19 (Ringelröteln):

Die Ringelröteln-Infektion verläuft als relativ harmlose Kin-
derkrankheit im Erwachsenenalter bei etwa 50% ohne cha-
rakteristische Symptome. Daher kann die Infektion nur
serologisch durch eine IgG- und IgM-Antikörperbestimmung
erkannt werden, so auch in der Schwangerschaft. Die Rin-
gelröteln werden durch das Parvo-Virus B19 verursacht. Es
handelt sich ebenso wie bei den Windpocken um eine
Tröpfcheninfektion. Auch hier sind Patientinnen, die die
Infektion bereits durchgemacht haben (ca. 60 - 70%), vor
einer Erkrankung in der Schwangerschaft geschützt. Bei
nicht geschützten Schwangeren besteht ein erhöhtes Risi-
ko für fetale Komplikationen (ausgeprägte Anämie und
Wassersucht), die ohne Blutaustausch zum Absterben der
Frucht führen können, insbesondere zwischen der 14. und
28. SSW. Da das Ansteckungsrisiko vor Beginn des Exan-
thems (Hautausschlag) am höchsten ist und im Erwachse-
nenalter die Infektion auch symptomlos verläuft, kann man
sich vor der Infektion meist nicht erfolgreich schützen.

4.) Toxoplasmose:

Erreger ist ein Parasit, der hauptsächlich durch Verzehr von
rohen Fleisch- und Wurstwaren, verunreinigtem Obst,
Gemüse oder Salat, aber auch durch Kontakt mit Katzenkot
oder bei Gartenarbeit zustande kommt. Die Toxoplasmose
führt selten zu Symptomen. Bei Erstinfektion der Mutter
kurz vor oder während der Schwangerschaft können ohne
Behandlung für das Kind schwerwiegende Folgen auftreten,
vor allem je früher das Ungeborene befallen wird. Das liegt
daran, dass sich die Organe in den ersten Wochen der
Schwangerschaft ausbilden und in dieser Zeit sehr emp-
findlich auf schädliche Einflüsse reagieren. Deshalb kann
insbesondere das Gehirn stark betroffen sein - mit der
Folge von Verkalkungen, Wasserkopf und Narbenbildung.
Auch kann es zu einer Fehlgeburt kommen. Erfolgt die
Infektion erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte, haben
die Neugeborenen oft gar keine oder nur geringe Auffällig-
keiten. Manchmal zeigen sich erst Spätfolgen wie Augen-
veränderungen oder Entwicklungsverzögerungen. In
Deutschland haben ca. 35 - 40% aller schwangeren Patien-
tinnen diese Infektion durchgemacht und sind daher
geschützt. Bei nicht geschützten Schwangeren sollte eine
serologische Kontrolle (IgG- und IgM-Nachweis) in der
Frühschwangerschaft, in der 18. SSW, in der 24. - 28.
SSW sowie in der 33. - 35.SSW erfolgen. Im Falle einer
akuten Infektion wird eine Behandlung je nach Schwanger-
schaftsalter durch ihren betreuenden Arzt empfohlen.

5.) B-Streptokokken-Screening:

Diese Bakterien besiedeln relativ häufig die Scheide und
den Darm, verursachen in der Regel aber keine Beschwer-
den. Unter der Geburt kann es jedoch zu einer Übertragung
auf das Neugeborene mit einer zum Teil schwer verlaufen-
den fieberhaften Infektion kommen. Deshalb sollte gegen
Ende der Schwangerschaft (35 - 37.SSW) eine gezielte
bakteriologische Untersuchung erfolgen, um rechtzeitig
therapieren zu können.
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